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Vorlage der Slaatsrrgrerung.

Gesetz
vom..

betreffend

die definitive Anstellung der Bezirksschulinspektoren.

Die Nationalversammlung hat beschlossen:

(i) Als'Bezirksschulinspektoren werden für dieses
Amt geeignete Fachmänner, die sich auf dem Gebiete
des Volksschulwesens bereits betätigt haben, vom
Staatsamte für Inneres mtb Unterricht aus Vor¬
schlag der Landesschulbebvrde zunächst provisorisch
in Verwendung genommen, wobei als Grundsatz zu
gelten hat, daß jedem Vorschlag der Landesschul-
behvrde eine ordnungsmäßige Konkursausschreibnng
und Bewerbung voranzugehen hat und daß zur
Berufung von Lehrern öffentlicher Volks- und
Bürgerschulen zuin Amte eines Bezirksschulinspektors
die ' Zustimmung der Schulerhalter nicht er¬
forderlich ist.

(Z) Nach einer im Schulaufsichtsdienste zuge¬
brachten, in jeder Hinsicht zufriedenstellenden Ver¬
wendung in der Dauer von drei Jahren werden
die provisorisch wirkenden Bezirksschulinspektoren,
die dieses Amt nicht bloß in Nebenverwendung
versehen, vom Staatsmute für Inneres und Unter¬
richt auf Antrag der Landesschulbehörde' definitiv
ernannt.

(i) Die definitiven Bezirksschülinspektoreu werden
als Staatsbeamte der VIII. Rangklaffe angestellt
und hinsichtlich ihrer Rechte und Pflichten nach den
für Staatsbeamte geltenden Vorschriften behandelt.
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■ ■«* Hinsichtlich ihrer Aktivitätsbezüge sowie der
Beförderung m höhere Rangklassen gelten jedoch
für die definitiven Bezirksschulinspektoren die für die
Professoren an Mittelschulen und Lehrerbildunas
anftalten jeweilig erlassenen besonderen gesetzlichen
Bestimmungen, wobei ihnen im öffentlichen Schul-
dienste sowie in der Eigenschaft eines provisorischen
3ezirksschuliuspektors zugebrachte, für den Ruhe'
genuß anrechenbare Dienstzeit für die Bemessung
U1 T^umquennalzulagen zur Ganze angerechnet wird.

8 3.

,» Ergibt ji,h b« der Anstellung eines definitive»
Bezirks,chulinspektvre, daß die ihn, i„ dieser Eine»,
ichait zukommendcn Bezüge geringer sind als seine
bisherigen °-t.r -L'be^üge, so wird der Unterschied
Jurif etne 1Wfi) Maßgabe der Erlangung höherer
Bezüge entsprechend zu vermindernde oder cin;n-
zlehende Personalzulage ausgeglichen.

(2) Durch Vollzugsanweisnng >vird bestimmt
ivelche Bezi.ge bei Bemessung der Petzonalzulage
ln Anschlag zu bringen und inwieweit Bezirksschul-
inspektoren, die in ihrem früheren Dienstverhältnisse
noch Anspruch auf Gehaltserhöhungen hatten
Personalzulagen auch bei Erlangung höherer Bezüge
zu belassen sind. ' ' 3 J

§ 4.

^i der Bemessung des Reisekosten- und
Lmtenpauschales der Bezirksschulinspektoren ist aus
die Anzahl der Schulen, Klassen, verschiedene
-iurte u. dgl. sowie auf die Verkehrsverhältnisse
u'id me Ausdehnung des Jnspektionsgebietes Rücksichr
zu nehmen. Bei kommissionellen Verhandlungen und
außerordentlichen Delegierungen außerhalb des
Lrenstortes gebühren dem Bezirksschulinspektor die
seiner Rangklasse entsprechenden Reisegebühren und
Diäten.

8 5.

Die Bezirksschulinspektoren sind von Kanzlei-
geschäften durch Besteltiiug der erforderlichen ^ilf«-
kräfte zii entlasten.

8 6.

,u bic Pensivnsöehandlung der definitiven
Bezlrksschulinspektoren hat der Grundsatz zu gelten
daß der Ruhegenuß eines solchen BezirkSschul-
rnspektors nicht geringer sein darf als derjenige
lvelcher ihm auf Grund seines früheren Dienst¬
verhältnisses gebührt hätte, falls er im Zeitpunkte
seiner dchnitiven Anstellung als Bezirksschulinspektor
m den Ruhestand versetzt worden wäre. Auch dürfen
die Bersorgungsgenüsse der Hinterbliebenen iiach
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loldjeu Bezirksschulinspektoren nicht geringer feilt
att btejemgcn, welche ihnen zugefallen wären, wenn
der Gatte oder der Vater im Zeitpunkte feiner
betmttttrcn Anstellung als Bezirksschulinfpektor ge¬
storben wäre. ' ^

c, ' 'L 'm Bolksschnldienste zugebrachte, nach
-.en Bestimmungen der Landesgesetze für den Ruhe-
genuß anrechenbare Dienstzeit wird dem Bezirks-
ichulmspektvr der der Übernahme in den Ruhestand
voll in Anrechnung gebracht. Eine Nachzahlung von
chenponsbetträgen findet nicht statt, jedoch sind die
T* mCIL Bezirksschulinspektoren in der Eigenschaft
als Volks- oder Bürgerschullehrer zu Pensivns-
zwecken geleisteten Beiträge durch die in Betracht
ommeirden Fonds an die Staatskasse abzuführen.

^ % . ei der Pensionsbehandlung eines definitiven
Bezirksschuünspektors finden die Bestimmungen der
L? k J beß Gesetzes vom 9. April 1870,
r' ' ; ~^c- 47, io wie hinsichtlich der in der
Eigenschaft eines _ definitiven Bezirksschulinfpektvrs
zugebrachten Dienstjahre die Bestimmungen des § i,
abi. 2, des bezogenen Gesetzes keine Anwendung'

§ 7.

, (i) Bezirksschulinspektoren, die das 90. Lebens
Ech zurückgelegt haben und eine anrechenbare Dienst¬
zeit von 35 Jahreii aufweisen, werden nicht mein
depmttv angestellt.

(2) Solche Bezirksschulinspektoren aus dem Stande
der Volks- und Bürgerschullehrer erhalten, wenn
pe nach einer mindestens zehnjährigen, in jeden
.vmsicht zufriedenstellenden Berwendinig im Schul
aufstchtsdienste als Lehrer in den dauernden Ruhe¬
stand treten und vom Schulaufsichtsdienste enthoben
werden, zu ihren Rnhebezügen eine jährliche Zulage
ans Staatsmitteln, die ihren Ruhegenuß ans den-
semgen Betrag erhöht, der ihnen gebühren würde
wenn sie als definitive Bezirksschulinspektoren im
Genüsse der vierten Qninquennalzulage stehen und
Nitt ihrer für den Ruhegenuß anrechenbaren Dienst¬
zeit in den Ruhestand treten ivürden.

8 8.

Mit deill Vollzüge dieses Gesetzes, das mit
dem Tage seiner Kundmachung in Wirksamkeit tritt
wird der Staatssekretär für Inneres und Unterricht
beauftragt.

Staatsdruckerei. 31419
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